
 

 

Vorentwurf 

 

Gesetz 

betreffend die Ladenöffnung 

Änderung vom 

Der Grosse Rat des Kantons Wallis 

eingesehen die Artikel 10, 31 und 42 der Kantonsverfassung; 

auf Antrag des Staatsrates, 

verordnet: 

 

I 

Das Gesetz betreffend die Ladenöffnung vom 22. März 2002 wird wie folgt geändert: 

Art. 6 Abs. 2 und 3 Sonn- und Feiertage 
2
Der Gemeinderat ist dafür zuständig, pro Jahr vier Sonn- oder Feiertage zu bezeichnen, an 

denen alle Läden geöffnet sein dürfen. Für diese Sonn- oder Feiertage legt der Gemeinderat 

die Öffnungszeit zwischen 6 und 22 Uhr fest. 
3
Die Läden, die laut Gesetz an allen Sonn- und Feiertagen geöffnet sein dürfen, können von 

der in Absatz 2 festgelegten Öffnungszeit des Gemeinderates profitieren, wenn sie vorteilhaf-

ter ist. Eine restriktivere Öffnungszeit dagegen ist nicht auf sie anwendbar. 

 

II 

Schlussbestimmungen 
1
Der vorliegende Gesetzestext unterliegt dem fakultativen Referendum. 

2
Der Staatsrat legt das Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzestextes fest. 

So entworfen vom Staatsrat, in Sitten, den 

Die Präsidentin des Staatsrates: Esther Waeber-Kalbermatten 

Der Staatskanzler: Philipp Spörri 

 


